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Entwurf einer Novelle zum Kraftfahr11ni~ 

(EWR-Anpassungs-Novelle) 

Das Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

beehrt sich, in der Anlage 25 Ausfertigungen des Entwurfes 

einer Novelle zum Kraftfahrliniengesetz mit der Bitte um ge

fällige Kenntnisnahme zu übermitteln. Die begutaChtendenSteI-

len sind eingeladen worden, von deren Stellungnahmen ebenfalls 
25 Ausfertigungen dem da. Pr~sidium zuzuleiten. 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

Wien, am 4. Juni 1992 

Für den Bundesminister: 

Dr. Pösel 
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E N T W U R F 

Bundesgesetz vom xxxxxx, mit dem das Kraftfahrliniengesetz 1952 
geändert wird .( Kraftfahrliniengesetz-Novelle 1~92). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Art i k eIl 

Das Kraftfahrliniengesetz 1952 vom 2. April 1952, BGBl. Nr. 84, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz vom 4. Juli 1990, BGBl. 
Nr. 457, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 3, § 4 Abs. 3 sowie § 5 Abs. 1 lit. d und § 13 wird 
die Wortfolge "das Bundesministerium für Verkehr und ver
staatlichte Betriebe" durch die Wortfolge "der Bundesmi
nister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr" ersetzt. 

2. Im § 20 wird die Wortfolge "das Bundesministerium für 
Verkehr und verstaatlichte Betriebe im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau" durch 
die Wortfolge "der Bundesminister für öffentliche Wirt
schaft und Verkehr" ersetzt. 

3. § 1 lautet: 

"(I) Kraftfahrlinienverkehr ist die regelmäßige Beförde
rung von Personen mit Kraftfahrzeugen durch Personen
kraftverkehrsunternehmer in einer bestimmten Verkehrsver
bindung, wobei Fahrgäste an vorher festgelegten Halte
stellen aufgenommen oder abgesetzt werden können. Der 
Linienverkehr ist gegen Vergütung durch die beförderte 
Person oder durch Dritte und ungeachtet einer etwaigen 
Verpflichtung zur Buchung für jedermann zugänglich. 

(2) Als Kraftfahrlinienverkehr gilt unabhängig davon, wer 
den Ablauf der Fahrten bestimmt, auch die regelmäßige Be
förderung bestimmter Gruppen von Fahrgästen unter Aus
schluß anderer Fahrgäste, soweit die Merkmale des Linien
verkehrs nach Absatz 1 gegeben sind. Diese Beförderungen 
- vor allem die Beförderung v,on Arbeitnehmern zur Ar
beitsstelle und von dort zu ihrer Wohnung und die Beför
derung von Schülern zur Lehranstalt und von dort zu ihrer 
Wohnung werden als Sonderformen des Linienverkehrs 
bezeichnet. 

Die Regelmäßigkeit wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß 
der Ablauf der Fahrten wechselnden Bedürfnissen der Be
teiligten angepaßt wird. 
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' .. 
(3) Der Kraftfahrlinienverkehr nach Abs. 1 bedarf einer 
Konzession, der Linienverkehr mit den Staaten des Euro
päischen Wirtschaftsraumes nach Abs. 1 bedarf einer die
ser gleichzuhaltenden .Genehmigung nach diesem Bundesge
setz. Die Sonderformen des Linienverkehrs sind weder kon
zessions- noch genehmigungspflichtig, wenn sie zwischen 
Veranstal ter und Verkehrsunternehmen vertraglich geregel t 
sind. Sie sind der Aufsichtsbehörde jedoch diesfalls vor 
Aufnahme des Betriebes anzuzeigen. 

(4) Die Berechtigungen zur Personenbeförderung nach Abs. 
3 umfassen neben der unentgeltlichen Beförderung des 
Handgepäcks auch die Beförderung des Reisegepäcks der 
Fahrgäste und von Gegenständen des täglichen Bedarfes mit 
den für die Personenbeförderung eingesetzten Kraftfahr
zeugen. 

4. § 2 entfällt. 

5. § 3 a lautet: 

"§ 3 a. Das Recht auf Anhörung gemäß § 5 Abs. 1 lit. c 
und d wird von den Gemeinden im eigenen Wirkungsbereich 
wahrgenommen." 

6. § 4 Abs. 1 Z. 1 lautet: 

"1. der Bewerber zuverlässig und fachlich geeignet ist 
und die entsprechende finanzielle Leistungsfähigkeit be
sitzt, und weiters die Sicherheit des Betriebes gewähr
leistet ist." 

7. § 4 Abs. 1 Z. 2 lautet: 

"2. der Bewerber die österreichische Staatsbürgerschaft 
besitzt beziehungsweise im Falle einer juristischen Per
son seinen Sitz im Inlande hat. Staatsbürger eines Mit
gliedstaates des Europäischen Wirtschaftsraumes sowie 
juristische Personen, die ihren Sitz im Europäischen 
Wirtschaftsraum haben, sind diesen gleichgestellt. tI 

8. § 4 Abs. 2 lautet: 

.. (2) 1. Die Voraussetzung der fachl ichen Eignung ist 
durch Ablegung einer schriftlichen Prüfung vor dem Lan
deshauptmann oder durch praktische Erfahrung von minde
stens fünf Jahren in leitender Funktion eines Verkehrs
unternehmens nachzuweisen. 

Die Prüfung dient der Feststellung der zur Führung eines 
Kraftfahrlinienunternehmens erforderlichen Kenntnisse aus 
den Sachgebieten 
- Recht, 
- kaufmännische und finanzielle Verwaltung des Betriebes, 
- Regelung für Personenkraftverkehrsdienste, 
- technische Normen und technischer Betrieb, 
- Straßenverkehrssicherheit, 
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sowie für den grenzüberschreitenden Verkehr überdies aus 
den Sachgebieten 
- Bestimmungen über den internationalen Personenkraftver

kehr, 
- Grenzübergangspraxis, 

wichtigste Verkehrsregeln in den Mitgliedstaaten des 
Europäaischen Wirtschaftsraumes. 

2. Erfüllt der Bewerber als natürliche Person die Voraus
setzung der fachlichen Eignung nicht, oder ist er keine 
natürliche Person, so hat er der Aufsichtsbehörde einen. 
Betriebsleiter zu benennen, der zuverlässig und fachlich 
geeignet ist, und das Kraftfahrlinienunternehmen ständig 
und tatsächlich leitet. 

3. Die Voraussetzungen der Zuverlässigkeit, fachlichen 
Eignung und der finanziellen Leistungsfähigkeit müssen 
während der gesamten Konzessionsdauer vorliegen. Stellt 
die Konzessionsbehörde fest, daß eine, dieser Vorausset
zungen nicht mehr erfüllt ist, so hat sie die Berechti
gung zurückzunehmen. Bei Wegfall der Zuverlässigkeit oder 
der fachlichen Eignung ist jedoch zuvor eine angemessene 
Frist zur Benennung eines Betriebsleiters einzuräumen." 

9. In § 5 Abs. 1 entfallen lit. a und b. Die lit. c bis j 
erhalten die Bezeichnung lit. abis h. 

10. § 5 Abs. 2 lautet: 

"(2) Von den in Abs. 1 lit. bund e bis h genannten Stel
len sind jene zu hören, die nach der Linienführung ört
lich in Betracht kommen." 

11. § 8 Z. 4 entfällt. 

12. § 10 Abs. 3 lautet: 

"Die Durchführung von Fahrten im Auftrag eines Konzes
sionsinhabers durch einen anderen Personenkraftverkehrs
unternehmer ist zulässig. Solche Fahrten sind der Konzes
siOnsbehörde anzuzeigen, wenn sie regelmäßig vorgenommen 
werden. " 

13. § 11 Abs. 1 lautet: 

"§ 11 (1) Für den Fall des Todes des Inhabers der Berech
tigung gelten für die restliche Dauer der Berechtigung 
sinngemäß die Vorschriften der Gewerbeordnung über das 
Fortbetriebsrecht der Verlassenschaft, des überlebenden 
Ehegatten und der Deszendenten, wobei an Stelle der Er
reichung des Mindestalters die Erreichung der Volljährig
keit tritt." 

14. § 11 Abs. 2 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

"( 3) Vom Nachweis der fachlichen Eignung eines Fortbe
triebsberechtigten kann abgesehen werden, wenn dieser 
eine praktische Berufserfahrung von mindestens drei Jah-
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ren in der laufenden Geschäftsführung dieses Betriebes 
besitzt. Andernfalls ist ein Betriebsleiter (§ 4 Abs. 2 
Z. 2) zu bestellen. 

Im Falle der Geschäftsunfähigkeit des Inhabers der Be
rechtigung darf der Sachwalter den Betrieb bis zu höch
stens einem Jahr weiterführen. Danach muß ein Betriebs
leiter bestellt werden." 

15. § 13 Z. 2 lautet: 

"2. den im § 5 Abs. 1 lit. a angeführten Stellen, wenn 
die Entscheidung über das Ansuchen ihrer fristgerechten 
Stellungnahme widerspricht;" 

16. Der Punkt nach § 13 Abs. 3 ist durch einen Strichpunkt zu 
ersetzen, als Z. 4 ist anzufügen: 

"4. in den Fällen des § 4 Abs. 2 Z. 3 und des § 17 (Zu
rücknahme der Berechtigung) dem ehemaligen Inhaber der 
Berechtigung." 

17. Dem § 15 Z. 1 ist als Z. 1a anzufügen: 

"la. die näheren Vorschriften über die Zuverlässigkeit, 
fachliche Eignung und finanzielle Leistungsfähigkeit des 
Bewerbers. Weiters unter Bedachtnahme auf den Prüfungs
stoff nähere Bestimmungen über die Eignungsprüfung hin~ 
sichtlich 
der Zusammensetzung der Prüfungskommission sowie der an 
die prüfenden Fachleute zu stellenden Anforderungen, . 
der Anberaumung der Prüfungstermine, 
des Ansuchens und der Ladung zur Prüfung, 
der auf Grund des Prüfungsvorganges auszustellenden Zeug
nisse, 
der vom Prüfling zu zahlenden, dem besonderen Verwal
tungsaufwand einschließlich einer angemessen~n Entschädi
gung der Mitglieder der Prüfungskommission entsprechenden 
Prüfungsgebühr, wobei auch auf die wirtschaftlichen Ver
hältnisse des Prüflings Bedacht genommen werden kann, 
der aus den Prüfungsgebühren zu zahlenden angemessenen 
Entschädigung der Mitglieder der Prüfungskommission sowie 
der Voraussetzungen für die Rückzahlung der Prüfungsge
bühr bei Nichtablegung der Prüfung." 

18. § 16 Abs. 2 entfällt. 

19. § 17 hat zu lauten: 

"§ 17. Außer im Fall des § 4 Abs. 2 Z. 3 (Wegfall der 
Voraussetzungen für den Inhaber der Berechtigung) und des 
§ 7 (nicht rechtzeitige Betriebsaufnahme) kann die Auf
sichtsbehördedie Berechtigung zum Betrieb einer Kraft
fahrlinie auch dann zurücknehmen, wenn der Inhaber der 
Berechtigung den Bestimmungen des § 8 wiederholt trotz 
mindestens zweimaliger schriftlicher Verwarnung zuwider
handelt.." 
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Art i k e 1 11 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit xxxxxx in Kraft. 

(2) Verordnungen aufgrund dieses Bundesgesetzes können bereits 
vor dem seiner Kundmachung folgenden Tag erlassen werden. Sie 
treten jedoch frühestens zugleich mit diesem Bundesgesetz in 
Kraft. 
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VOR B L A T T 

1. Problem: 

Durch die Teilnahme österreichs am Europäischen Wirtschaftsraum 
wird die Umsetzung einzelner EG-Rechtsvorschriften erforderlich. 

2. Ziel: 

übernahme der vom EWR-Vertrag umfaßten den Kraftfahrlinienver
kehr betreffenden Vorschriften in die österreichische Rechts
ordnung. 

3. Inhalt: 

Gesetzliche Neuregelung des Begriffes des Kraftfahrlinienver
kehrs, des Zuganges zum Beruf des Personenkraftverkehrsunter
nehmers, der Gleichstellung von Unternehmen aus dem Europäischen 
Wirtschaftsraum mit österreichischen, des Fortbetriebsrechtes, 
des Berufungsrechtes und der Zurücknahme der Berechtigung. 

4. Alternativen: 

Keine. 

5. Kosten: 

Dem Bund erwachsen keine Mehrbelastungen. 
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E R L Ä U T E RUN GEN 

A. Allgemeiner Teil 

Die Definition des Linienverkehrs und die Genehmigungspflicht 
nach Art. 2 Abs. 1 und Art. 4 Abs. 4 der Verordnung (EWG) Nr. 
684/92 des Rates vom 16. März 1992 über die Einführung ge
meinsamer Regeln für den grenzüberschreitenden Personenver
kehr mit Kraftomnibussen, die den Verordnungen des Rates Nr. 
117/66/EWG vom 28. Juli 1966 und (EWG) 517/72 vom 28. Februar 
1972 derogiert, sowie 

einzelne Vorschriften der Richtlinie des Rates vom 12. No
vember 1974 über den Zugang zum Beruf des Personenkraftver
kehrsunternehmers im innerstaatlichen und grenzüberschrei
tenden Verkehr (74/562/EWG) in der Fassung der Richtlinie des 
Rates vom 21. Juni 1989 (89/438/EWG), soweit sie über derzei
tiges Kraftfahrlinienrecht hinausgehen, 

sollen durch'die Novelle umgesetzt werden. 

We~ters ist es erforderlich, sachlich ungerechtfertigte Diffe
renzierungen hinsichtlich der Bahn und der Post als Kraftfahr
linienunternehmen aus Gründen der Einhaltung des Gleichheits
satzes und der Wettbewerbrsneutralität zu eliminieren. 

B. Besonderer Teil 

1. Zu Ziffer 1 und 2: 

Diese Änderung hat redaktionellen Charakter. 

Die Mitkompetenz des Bundesministeriums für Handel und Wieder
aufbau wurde durch § 13 Bundesministeriengesetz 1973, BGBI.Nr. 
389, beseitigt. 

2. Zu Ziffer 3 (§1): 

Abs. 1 und 2 entsprechen Art. 2 Abs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 
684/92 des Rates vom 16. März 1992. Das Element der Entgeltlich
keit ist Art. 1 Abs. 2 der Richtlinie des Rates vom 12. November 
1974 (74/562/EWG) entnommen. 

Abs. 3 regelt die Genehmigungspflicht im Verkehr mit Staaten des 
Europäischen Wirtschafsraumes gemäß Art. 4 der Verordnung (EWG) 
Nr. 684/92 des Rates vom 16. März 1992 und nimmt weiters die 
Sonderformen des Linienverkehrs gemäß Art. 4 Abs. 2 der genann
ten Verordnung von der Genehmigungspflicht aus. 

, 

",. 
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Abs. 4 erweitert die bisher für Konzessionen in Abs. 2 ausfor
mulierte Berechtigung zur Beförderung des Reisegepäcks und der 
Gegenstände des täglichen Bedarfes auch auf Genehmigungen und 
die Sonderformen des Linienverkehrs. 

3. Zu Ziffer 4 (§ 2): 

§ 2 Z. 1 bis 3 entfällt aus folgenden Gründen: 

Z. 1: 
Der Werkverkehr ergibt sich aus dem Selbstbedienungsrecht nach 
§ 32 Abs. 4 Gewerbeordnung 1973. 

Z. 2: 
Die Definition des Hotelwagengewerbes findet sich in § 3 Abs. 1 
Z. 4 Gelegenheitsverkehrs-Gesetz und ist hier entbehrlich. 

Z. 3: 
Die Bestimmung über die Landkraftposten mußte aus Gründen der 
Wettbewerbsneutralität gestrichen werden. 

4. Zu Ziffer 5 (§ 3a): 

Da in § 5 Abs. 1 lit. a und b entfallen, ist das Zitat hier zu 
berichtigen. 

5. Zu Ziffer 6 (§ 4 Abs.1 Z.l): 

Die Voraussetzungen des Bewerbers entsprechen der Vorschrift des 
Art. 2 Abs. 1 der Richtl inie des Rates vom 12.. November 1974 
(74/562/EWG). 

6. Zu Ziffer 7 (§ 4 Abs. 1 Z. 2): 

Kraftfahrlinienunternehmen aus dem Europäischen Wirtschaftsraum 
sind österreichischen gleichzuhalten. 

7. Zu Ziffer 8 (§ 4 Abs. 2): 

~ie neue Bestimmung des bisherigen § 4 Abs. 2 mußte aus Gründen 
der Wettbewerbsneutralität ersatzlos gestrichen werden. 

Die Bestimmung der Z. 1 entspricht der Regelung des Art. 2 Abs. 
4 der Richtlinie des Rates vom 12. November 1974 (74/562/EWG), 
die Bestimmung der Z. 2 der Regelung des Art. 2 Abs. 1 dieser 
Richtlinie und die Bestimmung der Z. 3 der Regelung des Art. 5 
Abs. 2 dieser Richtlinie. 

8. Zu Ziffer 9 (§ 5 Abs. 1 lit. a ~nd b): 

Die Post- und Telegraphendirektionen und die Bundesbahndirek
tionen müssen als Legalparteien des Ermittlungsverfahrens aus 
Gründen der Wettbewerbsneutralität gestrichen werden. 

Die Interessen von Bahn und Post sind aber weiterhin geschützt, 
da sie schon bisher als Unternehmen des öffentlichen Verkehres 
gemäß lit. c im Ermittlungsverfahren bei sonstiger Nichtigkeit 
zu hören waren. 
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9. Zu Ziffer 10 (§ 5 Abs. 2 ): 

Da in § 5 Abs. 1 lit. a und b entfallen, ist das Zitat hier zu 
berichtigen. 

10. Zu Ziffer 11 (§ 8 Z. 4): 

Die Bestimmung wurde bisher nicht angewendet und erscheint obso
let. 

11. Zu Ziffer 12 (§ 10 Abs. 3): 

Die Bestimmung des bisherigen § 10 Abs. 3 mußte aus Gründen der 
Wettbewerbsneutralität ersatzlos gestrichen werden. 

§ 3 Abs. 2 Gelegenheitsverkehrs-Gesetz, BGBI. Nr. 85/1952, re
gelt die Berechtigung des Gelegenheitsverkehrsunternehmers von 
einem Kraftfahrl ini,enunternehmen angernietet werden zu können. 

Die vorliegende Bestimmung ermächtigt den Kraftfahrlinienunter
nehmer sowohl Kraftfahrlinienunternehmer wie auch Gelegenheits
verkehrsunternehmer anmieten zu können. 

12. Zu Ziffer 13 und 14 (§ 11 Abs. 1 und 3): 

Die Bestimmung entspricht der Regelung des Art. 3 der Richtlinie 
des Rates vom 12. November 1974 (74/562/EWG). 

13. Zu Ziffer 15 (§ 13 Z. 2): 

Da im § 5 Abs. 1 lit a und b entfallen, ist das Zitat hier zu 
berichtigen. 

14. Zu Ziffer 16 (§ 13 Z. 4): 

Das Berufungsrecht entspricht Art. 5 Abs. 3 der Richtlinie des 
Rates vom 12. November 1974 (74/562/EWG). 

15. Zu Ziffer 17 (§15 Z. la): 

Die detaillierte Regelung der Richtlinien des Rates vom 12. 
November 1974 über den Zugang zum Beruf des Personenkraftver
kehrsunternehmers im innerstaatlichen und grenzüberschreitenden 
Verkehr (74/562/EWG) und vom 12. Dezember 1977 über die gegen
seitige Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen 
Befähigungsnachweise für die Beförderung von Gütern und die 
Beförderung von Personen im Straßenverkehr und über Maßnahmen 
zur Förderung der tatsächlichen Inanspruchnahme der Niederlas
sungsfreiheit der betreffenden Verkehrsunternehmer (77/796/EWG), 
beide in der Fassung der Richtlinie des Rates vom 21. Juni 1989 
(89/438/EWG) sowie nähere Bestimmungen über die Eignungsprüfung 
sind im Wege einer 2. Verordnung zum Kraftfahrliniengesetz vor
zunehmen. 
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16. Zu Ziffer 18 (§ 16 Abs. 2): 

Die Nichtanwendung der Strafbestimrnung auf den Bund hinsichtlich 
der Post- und Telegraphenverwaltung und den österreichischen 
Bundesbahnen als Kraftfahrlinienunternehrnen ist sachlich nicht 
gerechtfertigt. 

17. Zu Ziffer 19 (§ 17): 

§ 17 war um die Aufzählung des Falles der Zurücknahme der Be
rechtigung wegen Wegfall der Voraussetzungen des § 4 Abs. 2 Z. 
3 des Kraftfahrliniengesetzes zu erweitern. 
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TEXTGEGENÜBERSTELLUNG 

Kraftfahrliniengesetz 1952 

geltender Text: 

1. § 1 lautet: 

(1) Der Betrieb einer 
Kraftfahrl inie, das ist 
die dem öffentlichen Ver
kehr dienende, planmäßige 
entgeltliche Beförderung 
von Personen mit Kraft
fahrzeugen zwischen be
stimmten Punkten bedarf 
einer Konzession nach die
sem Bundesgesetze. 

(2) Die Konzession zur 
Personenbeförderung nach 
Abs. 1 umfaßt auch die 
Berechtigung zur Beförde
rung des Reisegepäcks der 
Fahrgäste und von Gegen
ständen des täglichen Be
darfes, letztere nur, so
wei t sie mit den für die 
Personenbeförderung ver
wendeten Kraftwagen vor
genommen wird. 

Entwurfstext: 

1. § 1 lautet: 

(l)Kraftfahrlinienver
kehr ist die regelmäßige 
Beförderung von Personen 
mi t Kraftfahrzeugen durch 
Personenkraftverkehrsun
ternehmer in einer be
stimmten Verkehrsverbin
dung, wobei Fahrgäste an 
vorher festgelegten Hal
testellen aufgenommen oder 
abgesetzt werden können. 
Der Linienverkehr ist ge
gen Vergütung durch die 
beförderte Person oder 
durch Dritte und ungeach
tet einer etwaigen Ver
pflichtung zur Buchung für 
jedermann zugänglich. 

(2) Als Kraftfahrlinien
verkehr gi I tunabhängig 
davon, wer den Ablauf der 
Fahrten bestimmt, auch die 
regelmäßige Beförderung 
bestimmter Gruppen von 
Fahrgästen unter Ausschluß 
anderer Fahrgäste I soweit 
die Merkmale des Linien
verkehrs nach Absatz 1 
gegeben sind. Diese Beför
derungen - vor allem die 
Beförderung von Arbeitneh
mern zur Ar- bei tsstelle 
und von dort zu ihrer Woh
nung und die Beförderung 
von Schülern zur Lehran
stalt und von dort zu ih
rer Wohnung - werden als 
Sonderformen des Linien
verkehrs bezeichnet. 
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2. § 2 lautet: 

§ 2. Einer Konzession nach 
§ 1 bedürfen nicht: 

1. die Kraftfahreinrich
tungen, die ein Unterneh
mer zur Beförderung ledig
lich der eigenen Ange
stellten und Arbeiter aus
schließlich zur Beförde
rung von oder zur Arbeits
st~tte oder innerhalb die-
ser unterhält; 

Die Regelmäßigkeit wird 
nicht dadurch ausge
schlossen, daß der Ablauf 
der Fahrten wechselnden 
Bedürfnissen der Beteilig
ten angepaßt wird. 

(3) Der Kraftfahrlinien
verkehr nach Abs. 1 bedarf 
einer Konzession, der Li
nienverkehr mit den Staa
ten des Europäischen Wirt
schaftsraumes nach Abs. 1 
bedarf einer dieser 
gleichzuhaltenden Genehmi
gung nach diesem Bundes
gesetz. Die Sonderformen 
des Linienverkehrs sind 
weder konzessions- noch 
genehmigungspflichtig, 
wenn sie zwischen Veran
stalter und Verkehrsunter
nehmen vertraglich gere
gelt sind. Sie sind der 
Aufsichtsbehörde jedoch 
diesfalls vor Aufnahme des 
Betriebes anzuzeigen. 

(4) Die Berechtigungen zur 
Personenbeförderung nach 
Abs. 3 umfassen neben der 
unentgeltlichen Beförde
rung des Handgepäcks auch 
die Beförderung des Reise
gepäcks der Fahrgäste und 
von Gegenständen des täg
lichen Bedarfes mit den 
für die Personenbeförde
rung eingesetzten Kraft
fahrzeugen. 

2. § 2 entfällt. 
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2. die Kraftfahreinrich
tungen zur Beförderung der 
Wohngäste (Pfleglinge) und 
der Bediensteten von Gast
stätten mi t Fremdenbeher
bergung, Heilanstalten, 
Erholungsheimen u. dgl. 
durch Kraftfahrzeuge die
ser Unternehmen vom eige
nen Betrieb zu den näch
sten in Betracht kommenden 
Aufnahmestellen des 
öffentlichen Verkehres und 
umgekehrt; 

3. die Kraftfahreinrich
tungen der Post, die mit 
posteigenen Fahrzeugen und 
mi t höchstens vier' Si tz
plätzen ausschließlich des 
Führersitzes betrieben 
werden und in planmäßig 
vorgesehenen Postkursen 
der Postbeförderung dienen 
(Landkraftposten). 

3. § 3a lautet: 

§ 3 a. Das Recht auf An
hörung gemäß § 5 Abs. 1 
lit. e und f wird von den 
Gemeinden im eigenen Wir
kungsbereich wahrgenommen. 

4. § 4 Abs. 1 Z. 1 lautet: 

1. der Bewerber zuverläs
sig und geeignet ist und 
die Sicherheit des Be
triebes und die Lei
stungsfähigkeit des Unter
nehmensgewährleistet 
sind; 

5. § 4 Abs. 1 Z. 2 lautet: 

2. der Bewerber die 
österreichische Staatsbür
gerschaft besitzt bezie
hungsweise im Falle 
einer juristischen Person 
seinen Sitz im Inlande 
hat. 

3. § 3a lautet: 

§ 3 a. Das Recht auf An
hörung gemäß § 5 abs. 1 
lit. c und d wird von den 
Gemeinden im eigenen Wir
kungsbereich wahrgenommen. 

4. § 4 Abs. 1 Z. 1 lautet: 

1. der Bewerber zuverläs
sig und fachlich geeignet 
ist und die entsprechende 
finanzielle Leistungsfä
higkeit besitzt, und wei
ters die Sicherheit des 
Betriebes gewährleistet 
ist. 

5. § 4 Abs. 1 Z. 2 lautet: 

2. der Bewerber die 
österreichische Staatsbür
gerschaft besitzt bezie
hungsweise im Falle einer 
juristischen Person seinen 
Sitz im Inlande hat. 
Staatsbürger eines· rü t
gl iedstaates des Europai
sehen Wirtschaftsraumes 
sowie juristische Perso-
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6. § 4 Abs. 2 lautet: 

(2) Von den Erfordernissen 
des Abs. 1 Z. 1 und 2 sind 
der Bund und die Unterneh
mer des öffentlichen Ei
senbahnverkehres ausgenom-

·men. 

nen, die ihren Sitz im 
Europäischen Wirt
schaftsraum haben, sind 
diesen gleichgestellt. 

6. § 4 Abs. 2 lautet: 

( 2 ) 1. Die Voraussetzung 
der fachlichen Eignung ist 
durch Ablegung einer 
schriftlichen Prüfung vor 
dem Landeshauptmann oder 
durch praktische Erfahrung 
von mindestens fünf Jahren 
in leitender Funktion ei
nes Verkehrsunternehmens 
der Aufsichtsbehörde nach
zuweisen. 

Die Prüfung dient der 
Feststellung der zur Füh
rung eines Kraftfahrli
nienunternehmens erforder
lichen Kenntnisse aus den 
Sachgebieten 
- Recht, 
- kaufmännische und fi-

nanzielle Verwaltung 
des Betriebes, 

- Regelung für Personen
kraftverkehrsdienste, 

- technische Normen und 
technischer Betrieb, 
Straßenverkehrssicher
heit, 

sowie für den grenzüber
schreitenden Verkehr 
überdies aus den Sachge-
bieten 
- Bestimmungen über den 

internationalen Per so
nenkraftverkehr, 
Grenzübergangspraxis, 
wichtigste Verkehrsre
geln in den Mitglied
staaten des Europäi
schen Wirtschafsrau
mes. 

2. Erfüllt der Bewerber 
als natürliche Person die 
Voraussetzung der fachl i
chen Eignung nicht, oder 
ist er keine natürliche 
Person, so hat er der Auf
sichtsbehörde einen Be
triebslei ter zu bener.nen, 
der zuverlässig und fach-
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7. § 5 Abs. 1 lautet: 

§ 5. (1) Vor Erteilung der 
Konzession sind bei sonstiger 
Nichtigkeit ( § 68 Abs. 4 
lit. d AVG. 1950) zu hören: 

a) die Post- und Telegra
phendirektionen, 
b) die Bundesbahndirektio
nen, 
c) jene Unternehmungen des 
öffentlichen Eisenbahnver
kehres und die Kraftfahr
linienunternehmer '. in de
ren Verkehrsbereich die 
neue Kraftfahrlinie ganz 
oder teilweise fällt, 
d) die Landeshauptmänner, 
wenn das Bundesministerium 
für .Verkehr und verstaat
lichte Betriebe zur Ertei
lung der Konzession zu
ständig ist (§ 3), 
e) die Gemeinden, in deren 
Gebiet der Ausgangs- oder 
Endpunkt der geplanten 
Linie liegt, 
f) die Gemeinden mit mehr 
als 5000 Einwohnern, durch 
deren Gebiet die Linie 

lich geeignet ist und das 
Kraftfahrlinienunternehmen 
ständig und tatsächl i ch 
leitet. 

3. Die Voraussetzungen der 
Zuverlässigkeit, fachli
chen Eignung und der fi
nanziellen Leistungsfähig
keit müssen während der 
gesamten Konzessionsdauer 
vorliegen. Stellt die Kon
zessionsbehörde fest, daß 
eine dieser Voraussetzun
gen nicht mehr erfüllt 
ist, so hat sie die Be
rechtigung zurückzunehmen. 
Bei Wegfall der Zuverläs
sigkei t oder der fachli
chen Eignung ist jedoch 
zuvor eine angemessene 
Frist zur Benennung eines 
Betriebsleiters einzuräu
men. 

7. § 5 Abs. 1 lautet: 

der § 5. (1) Vor Erteilung 
Konzession sind bei 
stiger Nichtigkeit ( 
Abs. 4 lit. d AVG. 

SOn
§ 68 

1950) 
zu hören: 

a) jene Unternehmungen des 
öffentlichen Eisenbahnver
kehres und die Kraftfahr
linienunternehmer, in de
ren Verkehrsbereich die 
neue Kraftfahrlinie ganz 
oder teilweise fällt, 
b) die Landeshauptmänner, 
wenn der Bundesminister 
für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr zur Ert~ilung 

der Konzession zuständig 
ist (§ 3), 
c) die Gemeinden, in deren 
Gebiet der Ausgangs- oder 
Endpunkt der geplanten 
Linie liegt, 
d) die Gemeinden mit mehr 
als 5000 Einwohnern, durch 
deren Gebiet die Li"ie 
gefüht-t itJird, 
e; die Kammern der ~e

werblichen Wirtschaft, , 
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geführt wird, 
g) die Kammern der ge
werblichen Wirtschaft, 
h) die Landwirtschaftskam
mern, 
i) die Kammern für Arbei
ter und Angestellte und 
j ) die Landarbei terkam
mern. 

8. § 5 Abs. 2 lautet: 

(2) Von den im Abs. 1 lit. 
a, b, d, g bis j genannten 
Stellen sind jene zu hö
ren, die nach der Linien
führung örtlich in Be
tracht kommen. 

9. § 8 Z. 4 lautete: 

4. auf Verlangen der Post
und Telegraphenverwaltung 
die Briefpost unentgelt
lich/ sonstige Postsendun
gen gegen zu vereinbarende 
Vergütung zu befördern. 

10.§ 10 Abs. 3 lautet: 

Bei übertragung der Füh
rung des Betriebes an den 
Bund oder einen Unterneh
mer des öffentlichen Ei
senbahnverkehres genügt 
die bloße Anzeige an die 
Konzessionsbehörde. 

11.§ 11 Abs. 1 lautet: 

§ 11 (1) Für den Fall des 
Todes des Konzessionsin
habers gelten für die 
rest 1 iche Dauer der Kon
zession sinngemäß die Vor
schriften der Gewerbeord
nung über den Witwen- und 
Deszendentenfortbetrieb, 
wobei an Stelle der Errei
chung des Mindestal ters 
die Erreichung der Voll
jährigkeit tritt. Die Kon
zes~ionsbehörde kann jle 
E~ e s ~ e 111.J n gei n t2 s ge e l g:-: e -
ten Betriebslei ters (s; .J 

f) die Landwirtschaftskam
mern, 
g) die Kammern für Arbei
ter und Angestellte und 
h) die Landarbei terkam
mern. 

8. § 5 Abs. 2 lautet: 

(2) Von den in Abs. 1 lit. 
bund e bis h genannten 
Stellen sind jene zu hö
ren/ die nach der Linien
führung örtlich in Be
tracht kommen. 

9. § 8 Z. 4 entfällt 

10.§ 10 Abs. 3 lautet: 

Die Durchführung von 
Fahrten im Auftrag eines 
Konzessionsinhabers durch 
einen anderen Personen
kraftverkehrsunternehmers 
ist zulässig. Solche 
Fahrten sind der Konzes
sionsbehörde anzuzeigen, 
wenn sie regelmäßig vor
genommen werden. 

11.§ 11 Abs. 1 lautet: 

§ 11 (1) Für den Fall des 
Todes des Inhabers der 
Berechtigung gel teR für 
die restliche Dauer der 
Berechtigung sinngemäß die 
Vorschriften der Gewerbe
ordnung über das Fortbe
triebsrecht der Verlassen
schaft, des überlebenden 
Ehegatten und der Deszen
denten, wobei an Stelle 
der Erreichung des Min
dt-::ostal ters die Erreichung 
der Volljahriqkeit tritt. 
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Abs. 1) verlangen. 

12.§ 11 Abs. 2 lautet: 

(2) Auf volljährige Erben 
ist § 4 Abs. 4 dieses Bun
desgesetzes sinngemäß an
zuwenden. 

13.§ 13 lautet: 

Gegen Bescheide des Lan
des hauptmannes auf Grund 
dieses Bundesgesetzes 
steht die Berufung an das 
Bundesministeriurn für Ver
kehr und verstaatlichte 
Betriebe offen: 

1. dem Bewerber um eine 
Konzession; 

2. den im § 5 Abs. 1 lit. 
a bisc angeführten Stel
len, wenn die Entscheidung 
über das Ansuchen ihrer 
fristgerechten Stellung
nahme widerspricht; 

3. in den Fällen der §§ 7 
und 12 (Frist für die Be
triebsaufnahme, Fahrpreis
und Fahrplangenehrnigung) 
und im Falle des 

§ 10 (Betriebsübertragung) 
dem Konzessionsinhaber. 

12. § 11 Abs. 2 wird folgen 
der Abs. 3 angefügt: 

(3) Vom Nachweis der 
fachlichen Eignung eines 
Fortbetriebsberechtigen 
kann abgesehen werden, 
wenn dieser eine prakti
sche Berufserfahrung von 
mindestens drei Jahren in 
der laufenden Geschäfts
führung dieses Betriebes 
besitzt. Andernfalls ist 
ein Betriebsleiter (§ 4 
Abs. 2 Z. 2) zu bestellen. 

Im Falle der Geschäftsun
fähigkeit des Inhabers der 
Berechtigung darf der 
Sachwalter den Betrieb bis 
zu höchstens einern Jahr 
weiterführen. Danach muß 
ein Betriebsleiter be
stellt werden. 

13.§ 13 lautet: 

Gegen Bescheide des Lan
deshauptmannes auf Grund 
dieses Bundesgesetzes 
steht die Berufung an das 
Bundesministerium für Ver
kehr und verstaatlichte 
Betriebe offen: 

1. dem Bewerber um eine 
Konzession; 

2. den im § 5 Abs. 1 lit. 
a angeführten Stellen, 
wenn die Entscheidung über 
das Ansuchen ihrer frist
gerechten Stellungnahme 
widerspricht; 

3. in den Fällen der §§ 7 
und 12 (Frist für die Be
triebsaufnahrne, Fahrpreis
und Fahrplangenehmigung) 
und im Falle des 

§ 10 (Betriebsübertragung) 
dem Konzessionsinhaber. 
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14.§ 15 Z. 1 lautet: 

§ 15. 
werden 
dere: 

Durch Verordnung 
erlassen insbeson-

1. die näheren Vorschrif
ten über die Einbringung, 
Form und Ausstattung der 
Konzessionsansuchen und 
übe'r die Einzelheiten des 
Konzessionsbescheides; 

4. in den Fällen des § 4 
Abs. 2 Z. 3 und des § 17 
(Zurücknahme der Berech
tigung) dem ehemaligen 
Inhaber der Berechtigung. 

14.dem § 15 Z. 1 ist als 
Z.la anzufügen: 

1a. die näheren Vor
schriften über die Zuver
lässigkeit, fachliche Eig
nung und finanzielle Lei
stungsfähigkeit des Bewer
bers. Weiters unter Be
dachtnahme auf den Prü
fungsstoff nähere Bestim
mungen über die Eignungs
prüfung hinsichtlich 
- der Zusammensetzung der 

Prüfungskommission so
wie der an die prüfen
den Fachleute zu stel-

.len den Anforderungen, 
- der Anberaumung der 

Prüfungstermine, 
- des Ansuchens und der 

Ladung zur Prüfung, 
- der auf Grund des Prü

fungsvorganges auszu
stellenden Zeugnisse, 

- der vom Prüfling zu 
zahlenden, dem besonde
ren Verwaltungsaufwand 
einschließlich einer 
angemessenen Entschädi
gung der Mitglieder der 
Prüfungskommission ent
sprechenden Prüfungsge
bühr, wobei auch auf 
die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Prüf
lings Bedacht genommen 
werden kann, 

- der aus den Prüfungs
gebühren zu zahlenden 
angemessenen Entschädi
gung der Mitglieder der 
Prüfungskommission so
wie 

- der Voraussetzungen für 
die Rückzahlung der 
Prüfungsgebühr bei 
Nichtablegung der Prü
fung. 
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15.§ 16 Abs. 2 lautete: 

(2) Abs. 1 findet auf den 
Bund hinsichtlich der 
Post- und Telegraphenver
waltung und der Österrei
chischen Bundesbahnen kei
ne Anwendung. 

16.§ 17 lautet: 

§ 17. Außer im Falle des§ 
7 (nicht rechtzeitige Be
triebsaufnahme) kann die 
Konzessionsbehörde die 
Konzession zum Betriebe 
einer Kraftfahrlinie auch 
dann zurücknehmen, wenn 
der Konzessionsinhaber den 
Bestimmungen des § 8 wie
derholt trotz mindestens 
zweimaliger schriftlicher 
Verwarnung zuwiderhandelt. 

15.§ 16. Abs. 2 entfällt 

16.§ 17 hat zu lauten: 

§ 17. Außer im Fall des § 
4 Abs. 2 Z. 3 (Wegfall der 
Voraussetzungen für den 
Inhaber der Berechtigung) 
und des § 7 (nicht recht
zeitige Betriebsaufnahme) 

. kann die Aufsichtsbehörde 
die Berechtigung zum Be
trieb einer Kraftfahrlinie 
auch dann zurücknehmen, 
wenn der Inhaber der Be
rechtigung den Bestimmun
gen des § 8 wiederholt 
trotz mindestens zweimali
ger schriftlicher Verwar
nung zuwiderhandelt. 
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REPUBLIK ÖSTERREiCH 
Bundesministerium für öffentliche 

Wirtschaft und Verkehr 

A-1031 Wien, Radetzkystraße 2 

Teletex (232)3221155 bmowv 

Telex 61 3221155 bmowv 

Telex 132 481 strvka (Straßenverkehr) 

Telefax (0222) 713 03 26 

L 

Telefax (0222) 711 62/9498 (Verkehrspolitik) 

DVR: 0090204 

Sachbearbeiter: 

Tel.: (0222) 711 62 DW 

9138 
lt. Verteiler 

Zl. 124.115/3-I/6-92 

Betr.: Ent~rf einer Novelle zum Kraftfahrliniengesetz 
(EWR-Anpassungs-Novelle) 

Das Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

übermittelt1n der Anlage den Entwurf einer Novelle zum Kraft
fahrliniengesetz samt Erläuterungen und Textgegenüberstellung 
mit der Bitte um Stellungnahme bis 

18. Juli 1992. 

Es wird gebeten, von der do. Stellungnahme zu der ange
schlossenen Gesetzesnovelle 25 Exemplare dem Präsidium des 
Nationalrates zuzuleiten. 

Eine Verlängerung der Frist ist nicht möglich. 

Sollte bis zum oben angeführten Termin eine do. Stellungnahme 

nicht einlangen, so darf angeommen werden, daß der Entwurf vom 
do. Standpunkt aus keinen Anlaß zu einer Äußerung gibt. 

Wien, am 4. Juni 1992 

Für den Bundesminister: 
Dr. Pösel 

hu .1l'~ Ridltilk •• '.r A\ilfeJ:Ülua&1 
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1)Präsidentschaftskanz1ei 

Hofburg, 1010 Wien 

2) Par1amtentsdirektion 

Dr. Kar1 Renner-Ring 3, 1010 Wien 

3) Rechnungshof 

Dampfschiffstr. 2, 1030 Wien 

4) Vo1ksanwaltschaft 

Singerstr. 17, 1010 Wien (Johannesg. 14, 1010 Wien) 

5) Verfassungsgerichtshof 

Judenplatz 11, 1010 Wien 

6) Verwaltungsgerichtshof 

JUdenplatz 11, 1010 Wien 

7) Bundeskanzleramt 

8) Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst 

Ballhausplatz 2, 1014 Wien 

9) alle Bundesministerien 

10) Sekretariat von Frau Bundesministerin Dohnal 

11) Büro des Datenschutzrates 

Ballhausp1atz 1, 1014 Wien 

12) österr. Statistisches Zentralamt 

Hintere Zollamtsstr. 2b, 1033 Wien 

13) Bundesamt f. Eich- und Vermessungswesen 

SChiffamtsgasse 1-3, 1025 Wien 

14) Generaldirektion der österr. Bundesbahnen 

Elisabethstr. 9, 1010 Wien 
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15) Generaldirektion d. Post- und Telegraphenverwaltung 

Postgasse 8, 1010 Wien 

16) Generaldirektion d. österr. Bundesforste 

Marxergasse 2, 1030 Wien 

17) alle Ämter d. Landesregierungen 

18) Verbindungsstelle der Bundesländer 

Schenkenstr. 4, 1014 Wien 

18) Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 

Wiedner Hauptstr. 63, 1045 Wien 

19) Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 

Verkehrspolitische Abteilung 

Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien 

20) Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 

Bundessektion Verkehr 

Fachverband der Autobusunternehmungen 

Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien 

21) Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 

Bundessektion Verkehr 

Fachverband der Schienenbahnen 

Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien 

22.) Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern österr. 

Löwelstr. 16, 1014 Wien 

23) österr. Arbeiterkammertag 
Prinz Eugen-Str. 20-22, 1041 Wien 

24) Vereinigung österr. Industrieller 
SChwarzenbergplatz 4, 1031 Wien 
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25) österr. Gewerkschaftsbund 

HOhenstaufengasse 10-12 i 1011 Wien 

26) Institut für Europarecht 

Universitätsstr. 2, 1090 Wien 

27) Forschungsinstitut für Europarecht 

Schubertstr. 44/1, 8010 Graz 

28) Forschungsinstitut für Europafragen an der 

Wirtschaftsuniversität Wien 

Pyrkergasse 3/1, 1190 Wien 

29) Zentrum für Europäisches Recht 

Neue Universität 

Innrain 52, 6020 Innsbruck 

30) Forschungsinstitut für Europarecht 

Müh1bacherhofweg 6, 5020 Salzburg 

31) Forschungsinstitut für Europarecht 

Universität Linz 

A1tenbergerstr. 69, 4040 Linz 

32) österreichische Bundesbahnen 

Verkaufsdirektion 

Gauermanngasse 4, 1010 Wien 

33) österreichische Bundesbahnen 

Generaldirektion 

Fachstelle Kraftwagenverkehr 

Aspangstraße 33, 1030 Wien 

34) österreichischer Landarbeiterkammertag 

Marco d' Aviano-Gasse 1, 1015 Wien 
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